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In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 

A. BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN GEMÄß § 9 BAUGB I.V.M. §§ 1 - 23 BAUNVO 

1. Flächen für den Gemeinbedarf, Zweckbestimmung: 

„Bauliche Anlagen, die schulischen und sportlichen Zwecken dienen“ 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)  

Auf der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung "Schule und Sporthalle" 

ist auch eine außerschulische Nutzung der Schulgebäude und der Sportanlagen zu 

sonstigen Bildungs-, sozialen-, kulturellen- und sportlichen Zwecken zulässig. Auch kön-

nen die Schulfreiflächen außerhalb der Schulzeiten als öffentlicher Kinderspielplatz ge-

nutzt werden. 

Die festgesetzte Gemeinbedarfsfläche wird wie folgt unterteilt:  

▪ Teilbereich 1: „Sporthalle und Schule“   

▪ Teilbereich 2: „Spiel- und Sportflächen“  

Im Teilbereich 2 sind Hochbauten unzulässig.  

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Die Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung erfolgt über die Festsetzung zur 

Höhe baulicher Anlagen (§ 16 und § 18 BauNVO). 

2.1. Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO)  

Als untere Bezugshöhe für die Festsetzung zur Höhe baulicher Anlagen im Plangebiet 

wird eine Höhe von 140,35 m ü. NHN bestimmt. 

Die festgesetzte maximale Gebäudehöhe (GHmax.) wird definiert als das Maß zwischen 

der Bezugshöhe und dem obersten Punkt der Dachkonstruktion (bei Flachdächern in-

klusive Attika).  

Die maximal zulässigen Gebäudehöhen werden wie folgt festgesetzt: 

▪ Teilbereich 1:  10,00 m   

Eine Überschreitung der maximal zulässigen Gebäudehöhen durch Anlagen für die Nut-

zung solarer Strahlungsenergie ist um bis zu 1,20 m zulässig.  

3. Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 und § 23 BauNVO)  

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden gem. § 23 Abs. 1 S. 1 BauNVO aus-

schließlich durch Baugrenzen festgesetzt. 

4. Flächen für Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)  

Die Stellplätze sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sowie innerhalb der 

festgesetzten Flächen für Stellplätze (St) zulässig.  
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5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft sowie Festsetzungen für das Anpflanzen und den Erhalt von Bäu-

men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  

(§ 9 Abs. 1 20, 25a und 25b BauGB) 

5.1. Maßnahme M1: Erhalt und Pflege der Gehölzstrukturen und  

des Gartenteichs im Bestand (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 

Auf der in der Planzeichnung mit M1 gekennzeichneten Fläche sind die vorhandenen 

Gehölzstrukturen und der Gartenteich dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und bei Verlust 

gleichartig zu ersetzen.  

Hinweis: Während der Durchführung von Erd- und Baumaßnahmen sind die zum Erhalt 

festgesetzten Gehölzstrukturen und Vegetationsbestände einschließlich ihres Wurzel-

raums gemäß DIN 18920 zu sichern. In Bereichen, in denen die Bauarbeiten bis unmit-

telbar an den Wurzel- und/oder Kronenbereich der Bäume heranreichen, sind vor Beginn 

der Bauarbeiten einzelfallbezogene Baumschutzmaßnahmen in Abstimmung mit einer 

fachlich qualifizierten Person festzulegen. 

5.2. Maßnahme M2: Dachbegrünung (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25a BauGB) 

Alle Dächer von Haupt- und Nebengebäuden mit einem Neigungswinkel von bis zu 15° 

sind dauerhaft extensiv zu begrünen und mit einer Substratschicht von mindestens 

10 cm zu versehen. Ausgenommen hiervon sind Bestandsgebäude. Die extensive Dach-

begrünung ist mit einer niedrigwüchsigen, trockenheitsresistenten  

Gräser-/Kräutermischung für Dachflächen vorzunehmen, der zusätzlich Sedumsprossen 

zur schnelleren Begrünung beizugeben sind. Empfohlen werden Pflanzen gemäß 

Pflanzliste (siehe Kapitel C). Die Begrünung ist dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. 

Fenster, Be- und Entlüftungsöffnungen, Dachterrassen sowie sonstige technische Auf-

bauten als auch statisch-konstruktiv notwendige Abstände der Dachbegrünung zu den 

Dachrändern sind von der Pflicht zur Begrünung ausgenommen. 

Solarthermie- und Photovoltaikanlagen sind in Kombination mit der festgesetzten Dach-

begrünung zulässig, sofern die dauerhafte Begrünung der Dachfläche sichergestellt ist. 

Hinweis: Bezüglich künstlicher Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse kann die Bauleit-

planung nur das festsetzen, was nach dem Artenschutzrecht erforderlich ist. Gleichwohl 

wird eine Ausbringung von Nist-/Quartierkästen im Plangebiet empfohlen. 
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B. HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN OHNE FESTSETZUNGSCHARAKTER 

1. Beschränkung der Rodungszeiten / Beachtung gesetzlicher Vorgaben  

Nach § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG dürfen in der „Schonzeit“ vom 1. März bis 30. Sep-

tember eines jeden Jahres keine größeren Eingriffe in Gehölzbestände (Verbot Bäume, 

Hecken, lebende Zäune, Gebüsche abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen oder 

zu beseitigen) erfolgen. Bei Eingriffen in Natur und Landschaft auf Grund der Aufstellung 

eines Bebauungsplanes ist über Vermeidung, Ausgleich und Ersatz nach den Vorschrif-

ten des BauGB gemäß § 18 Abs.1 BNatSchG zu entscheiden. Bei zu-lässigen Bauvor-

haben im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes kann bezüglich des Rückschnitts-

verbotes die Legalausnahme nach § 39 Abs. 5 S. 2 Nr. 4 BNatSchG greifen, sofern nur 

geringfügiger Gehölzbewuchs zur Verwirklichung der Baumaßnahme beseitigt werden 

muss. Die Artenschutzbestimmungen gemäß der §§ 37, 39 und 44 BNatSchG sind je-

doch jederzeit zwingend zu beachten. Heimische Tierarten (in Gehölz Vögel bzw. Fle-

dermäuse) dürfen nicht beeinträchtigt werden, noch dürfen deren Nistplätze / Zufluchts-

stätten zerstört werden. Hierfür sind vor einem Gehölzeingriff die betroffenen Gehölze 

jederzeit (auch außerhalb der Vegetationsperiode und somit in der grundsätzlich zuläs-

sigen Zeit für Gehölzrückschnitte) durch eine fachkundige Person auf das Vorkommen 

von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (z.B. Baumhöhlen, Vogelnester, Strukturen wie 

Spalten, Risse, abstehende Rinde) bzw. besonders geschützter Tierarten zu überprüfen, 

um die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG ausschließen zu können. Bei entsprechenden 

Feststellungen ist das weitere Vorgehen mit der unteren Naturschutzbehörde abzustim-

men. 

2. Artenschutz im Zusammenhang mit Baumaßnahmen  

Vor einer Bau-, Sanierungs- oder Abrissmaßnahme an vorhandenen baulichen Anlagen 

im Sinne der Landesbauordnung, bei denen erwartet werden kann, dass sie als Fort-

pflanzungs- oder Ruhestätten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG für besonders 

oder streng geschützte Arten dienen, ist die Anlage auf das Vorkommen solcher Arten 

zu untersuchen.  

Darüber hinaus sind die Vorschriften des besonderen Artenschutzes stets zu beachten. 

Bei Vorkommen geschützter Arten ist Kontakt mit der unteren Naturschutzbehörde auf-

zunehmen und das weitere Vorgehen abzustimmen. Ggf. werden Ersatzlebensstätten 

erforderlich, die sodann von einer fachlich geeigneten Person näher zu definieren sind.  

3. Amphibienschutzzaun 

Zur Vermeidung von Verletzungen oder Tötungen von Amphibien ist im südwestlichen 

Bereich des Plangebiets westlich und südlich der Tartanbahn vor Beginn der Bautätig-

keiten eine Umzäunung aufzustellen, um ein Einwandern von Individuen in den Eingriffs-

bereich zu verhindern. Der Zaun ist aus Rhizom- / Wurzelsperren mit einer Höhe von 

mind. 60 cm herzustellen. Der Überlappungsbereich zweier Bahnen muss mit handels-

üblichen Verschlussschienen für Rhizomsperren verschraubt werden. Die Befestigungs-

pfähle können aus Holz oder Metall sein. Sehr wichtig ist, dass sie auf der baustellenzu-

gewandten Seite angebracht werden. Die Rhizomsperren sind ca. 10 cm tief in den Un-

tergrund einzubinden. Der Amphibienschutzzaun ist für die gesamte Dauer der Bauar-

beiten zu stellen. Die nachfolgende Abbildung zeigt, an welcher Stelle der Amphibien-

zaun zu errichten ist.  
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Zur Gewährleistung der fachgerechten Umsetzung des Amphibienschutzzauns ist mit 

Beginn der Ausführungsplanung eine ökologische Baubegleitung zu beauftragen. Die 

ökologische Baubegleitung ist von einem qualifizierten Büro durchzuführen und dient der 

Einhaltung der artenschutzrechtlichen Auflagen und Bedingungen bei der Umsetzung 

der Vermeidungsmaßnahme. Durch die ökologische Baubegleitung soll insbesondere 

das fachgerechte Aufstellen des Amphibienschutzzauns sowie dessen Prüfung auf 

Funktionsfähigkeit und Betreuung während der gesamten Dauer der Bauarbeiten sicher-

gestellt werden. Die Überwachungsergebnisse werden so aufbereitet und dokumentiert, 

dass der Vorhabensträger seiner Nachweispflicht gegenüber den Genehmigungsbehör-

den nachkommt. 

Hinweis: Die Umsetzung der Vermeidungsmaßnahme zum Aufstellen eines Amphibien-

schutzzauns ist im Rahmen der Baugenehmigung sicherzustellen.  

4. Schutz vor Vogelschlag 

Zur Vermeidung von Vogelschlag an den Glasflächen der Bebauung sind geeignete 

Maßnahmen zur Vermeidung zu treffen. So ist auf spiegelnde und reflektierende Schei-

ben zu verzichten (maximaler Reflektionsgrad 15 %) und Glasfronten sind für Vögel 

sichtbar zu machen (z.B. durch Holzlamellen, geeignete Bedruckung oder der Verwen-

dung von intransparentem Glas). UV-Stifte/Folien oder Raubvogelsilhouetten sind unge-

eignet und dürfen nicht verwendet werden. 

Das Thema sollte frühzeitig schon in die Planungen von Gebäuden einfließen. Ein nach-

trägliches Anbringen von Folien kann sehr teuer, aber ggf. aus artenschutzrechtlicher 

Sicht notwendig sein. 
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5. Insektenfreundliche Beleuchtung nach aktuellem Stand der Technik 

Gemäß § 21 Abs. 3 des Gesetzes des Landes Baden-Württemberg zum Schutz der Na-

tur und zur Pflege der Landschaft (NatSchG) sind ab dem 1. Januar 2021 neu errichtete 

Beleuchtungsanlagen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen mit einer den allge-

mein anerkannten Regeln der Technik entsprechenden insektenfreundlichen Beleuch-

tung auszustatten, soweit die Anforderungen an die Verkehrssicherheit eingehalten sind, 

Gründe der öffentlichen Sicherheit nicht entgegenstehen oder durch oder auf Grund von 

Rechtsvorschriften nichts Anderes vorgeschrieben ist. Gleiches gilt für erforderlich wer-

dende Um- und Nachrüstungen bestehender Beleuchtungsanlagen.  

Zudem erfolgt zum Schutz von Flora und Fauna der Hinweis auf den zukünftig in Kraft 

tretenden § 41a BNatSchG: 

Neu zu errichtende Beleuchtungen an Straßen und Wegen, Außenbeleuchtungen bauli-

cher Anlagen und Grundstücke sowie beleuchtete oder lichtemittierende Werbeanlan-

gen sind technisch und konstruktiv so anzubringen, mit Leuchtmitteln zu versehen und 

so zu betreiben, dass Tiere und Pflanzen wild lebender Arten vor nachteiligen Auswir-

kungen durch Lichtimmissionen geschützt sind, die nach Maßgabe einer Rechtsverord-

nung nach § 54 Absatz 4d Nummer 1 und 2 zu vermeiden sind. Satz 1 gilt auch für die 

wesentliche Änderung der dort genannten Beleuchtungen von Straßen und Wegen, bau-

lichen Anlagen und Grundstücken sowie Werbeanlagen. Bestehende Beleuchtungen an 

öffentlichen Straßen und Wegen sind nach Maßgabe einer Rechtsverordnung nach § 54 

Absatz 4d Nummer 3 um- oder nachzurüsten. 

6. Themenbereich Boden 

6.1. Hinweise des Landratsamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

Allgemein 

▪ Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geolo-

gischen Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der 

Homepage des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 

Des Weiteren wird auf das Geotop-Kataster, welches im Internet unter der Adresse 

http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop- Ka-

taster) verwiesen.  

Geotechnik / Boden 

▪ Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 

Verbreitungsbereich quartärer Lockergesteine (Löss) mit im Detail nicht bekannter 

Mächtigkeit. Da sich das Plangebiet im Bereich der Grabenrandverwerfung des Ober-

rheingrabens befindet, ist das Auftreten ggf. auch verkarstungsfähiger Gesteinsfor-

mationen im tieferen Untergrund nicht auszuschließen. 

▪ Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtra-

gung geeignet sind, sowie mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei 

Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen 

Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 

▪ Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bau-

arbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und 

Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) 

werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 

4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
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7. Themenbereich Wasser 

7.1. Hinweise des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis – Wasserrechtsamt 

Allgemeines 

▪ Wasserversorgungsanlagen sind gemäß § 44 Abs. 4 WG nach den allgemein aner-

kannten Regeln der Technik zu errichten, zu unterhalten und zu betreiben.  

▪ Die ausreichende Versorgung des Plangebietes mit Trink-, Brauch- und Löschwasser 

ist durch Erweiterung des bestehenden öffentlichen Versorgungsnetzes sicher zu 

stellen. 

▪ Das Plangebiet ist im Gesamtentwässerungsentwurf enthalten. Durch einen sat-

zungsgemäßen Anschluss der Grundstücke an das öffentliche Kanalnetz ist die ord-

nungsgemäße Abwasserbeseitigung sicherzustellen. 

▪ Fremdwasser (Quellen-, Brunnen-, Grabeneinläufe, Drainagen etc.) darf nicht der 

Kläranlage zugeführt werden, sondern ist ggf. getrennt abzuleiten. In Bereichen mit 

höherem Grundwasserstand dürfen Drainagen nur in ein Gewässer bzw. in einen Re-

genwasserkanal abgeführt werden. Ansonsten ist auf den Bau von Kellern zu verzich-

ten oder die Keller sind als weiße Wanne auszubilden. 

▪ Die Ver- und Entsorgung bezüglich Wasser und Abwasser ist durch den jeweiligen 

Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung bzw. an das kommunale 

Abwassernetz mit Anschluss an eine zentrale Kläranlage sicherzustellen. Die jewei-

lige Satzung der Gemeinde Hirschberg ist zu beachten. 

Grundwasserschutz 

▪ Das Merkblatt „Grundwasserschutz bei Bebauungsplänen außerhalb von Wasser-

schutzgebieten“ ist zu beachten. 

▪ Tiefgaragen sind entweder wasserundurchlässig oder mit einem Pflastersystem mit 

DIBt Zulassung als „Flächenbelag zur Behandlung und Versickerung von Nieder-

schlagsabflüssen von Verkehrsflächen“ auszuführen. 

▪ Brunnen und Grundwassermessstellen im Baufeld sind durch Errichtung baulicher 

Sicherungseinrichtungen gegen Beschädigung zu schützen. Beschädigungen von 

Brunnen und Grundwassermessstellen sind dem Grundstückseigentümer sowie dem 

Wasserrechtsamt unverzüglich zu melden und in mindestens gleichwertiger Ausfüh-

rung zu beheben. 

▪ Maßnahmen, bei denen aufgrund der Gründungstiefe mit Grundwasserfreilegung zu 

rechnen ist, sind rechtzeitig vor der Ausführung beim Wasserrechtsamt, anzuzeigen. 

Aktuelle und historische Grundwasserstände sind über den Daten und Kartendienst 

der LUBW http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/ erhältlich. Direktauskünfte 

zu Grundwasserständen erteilt das Regierungspräsidium Karlsruhe. 

▪ Die folgenden Vorhaben sind dem Wasserrechtsamt rechtzeitig vor Baubeginn anzu-

zeigen: 

- Entnahme von Grundwasser 

- Bohrungen in den Grundwasserleiter 

- Einbringen von Stoffen (z. B. Beton) ins Grundwasser 

Die Anzeige ist dem Wasserrechtsamt formlos mit allen für die Beurteilung notwendi-

gen Unterlagen und Angaben vorzulegen. 
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▪ Alle Arbeiten, die sich nachteilig auf die Grundwasserbeschaffenheit auswirken kön-

nen, erfordern eine wasserrechtliche Erlaubnis. Hierzu zählen insbesondere Grund-

wasserabsenkungen. Mit den Arbeiten darf nicht vor Erteilung der Erlaubnis begon-

nen werden. 

▪ Ständige Grundwasserabsenkungen mit Ableitung in die Kanalisation oder in Ober-

flächengewässer sind nicht erlaubt. 

▪ Wird bei Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser angeschnitten, sind die Arbeiten, 

die zur Erschließung geführt haben unverzüglich einzustellen sowie das Wasser-

rechtsamt zu verständigen. 

▪ Bei der Planung und dem Bau der Entwässerungseinrichtungen zur Ableitung der 

Niederschlagsgewässer sind die Belange der Grundwasserneubildung zu beachten. 

▪ Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser, die ein dauerhaftes Vermindern 

oder Durchstoßen von stauenden, das Grundwasser schützenden Deckschichten zur 

Folge haben, sind nur in begründeten Ausnahmefällen und durch den Einsatz von 

definiertem Filtermaterial (z. B. DiBt-zugelassenes Filtersubstrat, belebte Boden-

schicht, carbonathaltiger Sand) möglich. 

▪ Der Bau und Betrieb von Erdwärmesondenanlagen erfordert grundsätzlich eine was-

serrechtliche Erlaubnis. Bei Planung einer Erdwärmesondenanlage ist frühzeitig mit 

dem Wasserrechtsamt abzustimmen, ob die Anlage erlaubnisfähig ist. 

Niederschlagswasserbeseitigung / Regenwasserbewirtschaftung 

▪ Gemäß § 55 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes soll Niederschlagswasser ortsnah 

versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit 

Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrecht-

liche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Be-

lange entgegenstehen. 

Maßgebend hierzu ist die Verordnung des Umweltministeriums über die dezentrale 

Beseitigung von Niederschlagswasser vom 22. März 1999. Es wird dabei empfohlen, 

zunächst den vorhandenen Untergrund auf seine Versickerungsfähigkeit hin zu un-

tersuchen. Ebenso ist die Abflussvermeidung durch Verdunstung, Versickerung und 

Rückhaltung von Niederschlagswasser anzustreben (ausgeglichene Wasserhaus-

haltsbilanz). 

Bei der Bemessung und Gestaltung von Versickerungsanlagen werden auf die Leit-

fäden des Umweltministeriums „Naturverträgliche Regenwasserbewirtschaftung“ und 

der Landesanstalt für Umweltschutz BW „Arbeitshilfen für den Umgang mit Regen-

wasser in Siedlungsgebieten“ verwiesen. 

▪ Zur Erfüllung der Grundsätze der naturverträglichen Regenwasserbewirtschaftung 

sind wasserdurchlässig befestigte PKW-Stellplätze, ausreichend bemessene Zister-

nen, eine Fassadenbegrünung und eine Dachbegrünung für flach geneigte Dächer 

im Bebauungsplan empfohlen bzw. vorgeschrieben. 

Zufahrten, Hauszugänge, Garagenvorplätze, Terrassen sowie Geh- und Fußwege 

sind so anzulegen, dass das Niederschlagswasser versickern kann (z.B. Rasengitter-

steine, Rasenpflaster, Schotterrasen, wasserdurchlässige Pflasterung o.ä.). Der Un-

terbau ist auf den Belag abzustimmen. 

▪ Niederschlagswasser sollte möglichst zentral oder semizentral gesammelt und versi-

ckert oder ortsnah in ein oberirdisches Gewässer eingeleitet werden. Möglichkeiten 
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zur Rückhaltung des Niederschlagswassers sollen genutzt werden. Bei zentralen Ver-

sickerungsanlagen sind die erforderlichen Flächen im Bebauungsplan auszuweisen. 

▪ Die erlaubnisfreie Entwässerung des Niederschlagswassers von befestigten Flächen 

über 1.200 m² ist dem Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Wasserrechtsamt, vorher 

anzuzeigen. 

▪ Niederschlagswasser wird schadlos beseitigt, wenn es flächenhaft oder in Mulden auf 

mindestens 30 cm mächtigen bewachsenen Boden in das Grundwasser versickert 

wird. 

▪ Das Versickern von Niederschlagswasser in unterirdischen Anlagen bedarf einer 

wasserrechtlichen Erlaubnis. Auf Altlasten dürfen ohne Rücksprache mit der unteren 

Bodenschutzbehörde keine Versickerungsanlagen errichtet werden. 

▪ Das Pflanzen von Bäumen in Versickerungsmulden ist nicht gestattet. Durch die Wur-

zeln bilden sich präferierte Fließwege in der belebten Bodenzone aus. Dadurch ist 

eine gleichmäßige Versickerung nicht mehr gewährleistet. 

▪ Niederschlagswasser, das von Metalldächern abfließt, ist behandlungsbedürftig und 

die Einleitung in das Grundwasser/ in den Vorfluter ist erlaubnispflichtig. Zur Vermei-

dung von langfristigen Schadstoffeinträgen in den Boden und in das Grundwasser, 

wird empfohlen als Material zur Dacheindeckung unbeschichtete Metalle (Kupfer, 

Zink, Blei) auszuschließen. Auch auf Regenrinnen und Regenfallrohre aus diesen 

Materialien sollte verzichtet werden. 

8. Hinweise zum Schutz vor Kabeltrassen und Leitungen  

8.1. Hinweise der MVV Netze GmbH  

▪ Eine Gasniederdruckversorgungsleitung d 160 x 14,6 PEHD ist in der Brunnengasse 

verlegt und kommt außerhalb des Geltungsbereichs zu liegen. 

▪ Sollten sich Änderungen in Bezug der Neubebauung (Abriss vorhandener Gebäude) 

im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergeben, so ist sicher zu stellen, dass evtl. 

betroffene Gasleitungen in ihrem Bestand vorab stillgelegt / getrennt werden müssen. 

▪ Bei einem lichten Mindestabstand neu geplanter Baumstandorte unter 2,50 m sind 

Leitungsschutzmaßnahmen gemäß DVGW-Regelwerk, Merkblatt GW125 notwendig 

(Wurzelschutz-matten, porenarme Verfüllstoffe etc.). 

▪ Die anfallenden Kosten für die Schutzmaßnahmen gehen zu Lasten des Verursa-

chers. In diesem Zusammenhang wird auf das DVGW-Regelwerk, Arbeitsblatt 315 

„Hinweise für Maßnahmen zum Schutz von Versorgungsleitungen bei Bauarbeiten“ 

verwiesen. 

▪ Vor Baubeginn sind die Planunterlagen über das Geoportal der MVV Netze GmbH 

einzusehen. https://geoportal-mvv-netze.soluvia.de. Bei Rückfragen 0621/290-3700. 

▪ Im Bereich der Leitungen sind die Tiefbauarbeiten von Hand auszuführen. 

▪ Rechtzeitig vor Baubeginn ist für die Gasversorgungsleitungen unsere Abteilung 

TV.D.1, Tel. 0621/290-1865, zu verständigen. 

▪ Sollten sich dennoch Schäden an den Versorgungsleitungen ergeben, so sind die 

anfallen-den Kosten zu 100% vom Verursacher zu tragen. 
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9. Brandschutz 

9.1. Hinweise des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis – Amt für Feuerwehr und Kata-

strophenschutz 

▪ Die Löschwasserversorgung im Plangebiet gilt als gesichert, wenn diese mit 96 m3/h 

über mindestens 2 Stunden nach den jeweiligen Vorgaben des DVGW Arbeitsblattes 

W405 hergestellt wird. 

▪ Entnahmestellen mit 4001/min (24 m3/h) sind vertretbar, wenn die gesamte notwen-

dige Löschwassermenge des Grundschutzes in einem Umkreis (Radius) von 300 m 

um ein mögliches Brandobjekt aus maximal zwei Entnahmestellen sichergestellt wer-

den kann. Diese Regelung gilt nicht über unüberwindbare Hindernisse hinweg. Das 

sind z.B. Bahntrassen, mehrspurige Schnellstraßen sowie große, langgestreckte Ge-

bäudekomplexe, die die tatsächliche Laufstrecke zu den Löschwasserentnahmestel-

len unverhältnismäßig verlängern. 

▪ Hydranten sind so anzuordnen, dass sie die Wasserentnahme leicht ermöglichen. 

Der Abstand der Hydranten zueinander darf 100 m nicht überschreiten. Größere Ab-

stände von Hydranten bedürfen der Abstimmung mit der zuständigen Brandschutz-

dienststelle und erfordern ggf. die Kompensation durch andere geeignete Löschwas-

serentnahmestellen. Soweit als möglich sind Überflurhydranten nach DIN 3223 zu 

verwenden. 

▪ Die Löschwasserversorgung für den ersten Löschangriff zur Brandbekämpfung und 

zur Rettung von Personen muss in einer Entfernung von 80 m Lauflinie bis zum 

Brandobjekt von der öffentlichen Verkehrsfläche aus sichergestellt sein. 

▪ Der Betriebsdruck für die zur Wasserentnahme genutzten Hydranten (Nennleistung) 

muss mindestens 3 bar betragen, und darf jedoch in keinem Fall unter 1,5 bar abfal-

len. 

▪ Die Straßen sind so auszuführen, dass sie eine durchgängige Befahrbarkeit für 16 t 

schwere und max. 2,50 m breite Feuerwehrfahrzeuge gewährleisten. Die Vorgaben 

der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über Flächen für Rettungsgeräte 

der Feuerwehr auf Grundstücken und Zufahrten (VwV Feuerwehrflächen) vom 16. 

Dezember 2020 sind einzuhalten. 

▪ Weitere Belange der Feuerwehr bzw. des Brandschutzes sind bei den weiterführen-

den Planungen der Objekte zu berücksichtigen. 

C. PFLANZLISTEN 

Pflanzliste: Maßnahme M2 - Extensive Dachbegrünung 

Die Dachbegrünung sollte mit einer niedrigbleibenden Gräser-/Kräutermischung für 

Dachflächen erfolgen, der zur schnelleren Begrünung Sedum-Sprossen zugegeben wer-

den sollen. Hierbei sollte auf die geprüfte Mischung RSM 6.1 Extensive Dachbegrü-

nung (Regelaussaatmenge: 5 g / qm) gemäß den Regelsaatgutmischungen der For-

schungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL) zurückgegrif-

fen werden. Diese garantieren eine ausgewogene Mischung mit standortgerechten Grä-

ser- und Kräuterarten mit gutem Anwuchsergebnis. Der Ansaat können Sedum-Spros-

sen sowie eine Saatmischung an Blühstauden beigemischt werden. 
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Auswahl an geeigneten Sedum-Arten zur Beimischung der Ansaat: 

Sedum album in Sorten - Weißer Mauerpfeffer 

Sedum cauticola  September Fetthenne 

Sedum floriferum „Weihenst. Gold” Weihenstephaner Fetthenne 

Sedum hybridum „Immergrünchen” Mongolen Fetthenne 

Sedum reflexum  Tripmadam 

Sedum sexangulare  Milder Mauerpfeffer 

Sedum spectabile „Herbstfreude“ Große Pracht-Fetthenne 

Sempervivum-Hybriden Dachwurz-Hybriden 

 

 

 

 


